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andere Verpflich-

tungen 

 Vorlage öffentlich-rechtlicher Genehmigungen (Wasser, Naturschutz), die für die Durch-

führung ohne negative Umweltauswirkungen erforderlich sind. 

 Publizitätspflichten sind zu beachten. 

 

17 EL-0408 Nicht-produktive Investitionen zum Schutz natürlicher Ressourcen 

Beschreibung 
Erhaltung, Entwicklung und Gestaltung von Lebensräumen sowie Lebensstätten wildlebender Tier- 

und Pflanzenarten und sonstigen Biotopen mit besonderer Bedeutung  

Bezug zur GAP-SP-

VO 
Art. 73 und 74 GAP-SP-VO 

Nationale Rechts-

grundlage/ Vor-

schriften 

Mantel-VV GAP-SP in Rheinland-Pfalz 

Ziel(e)  

SO5 Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung natürlicher Res-

sourcen wie Wasser, Böden und Luft, unter anderem durch Verringerung der Abhängigkeit von 

Chemikalien 

SO6: Beitrag zur Eindämmung und Umkehrung des Verlusts an biologischer Vielfalt, Verbesserung 

von Ökosystemleistungen und Erhaltung von Lebensräumen und Landschaften 

Output-/ Ergebnis-

indikator 

O.23 Anzahl unterstützter nicht-produktiver Investitionsvorhaben oder -einheiten außerhalb land-

wirtschaftlicher Betriebe 

R.27 Anzahl der Vorhaben, die in ländlichen Gebieten zu ökologischer Nachhaltigkeit und zur Er-

reichung der Ziele bezüglich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel beitragen 

Handlungsbedarf 

(vgl. SWOT/SÖA) 

E.1 Schutz und Verbesserung des Zustands der Oberflächengewässer und Meere 

F.1 Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Arten im Schutzgebietssystem Natura 2000 

sowie in Schutzgebieten nach BNatSchG 

F.2 Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen und Arten außerhalb von Schutzgebieten 

F.4 Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Biodiversität in der Land- und Forst-

wirtschaft sowie deren Ökosystemleistungen 

F.5 Erhaltung und Entwicklung von geschützten Arten/ Artengruppen durch spezielles Management 

Förderzweck / För-

dergegenstand 

 Die Investitionen betreffen unter anderem Vorhaben zur Erhaltung, Entwicklung und Gestal-

tung von Lebensräumen sowie Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten und sons-

tigen Biotopen mit besonderer Bedeutung. Dies betrifft Vorhaben zur Vernässung und Opti-

mierung des Wasserhaushalts in Mooren, die Offenlandpflege, Vorhaben zum Feld- und Wie-

senvogelschutz, die naturschutzfachliche Aufwertung/Pflege von Biotopflächen und Manage-

menteingriffe zum Erhalt, zur Entwicklung, zur Verbesserung sowie zur Wiederherstellung von 

Biotopen, Maßnahmen im Zusammenhang mit Änderungen der Flächennutzung, die Renatu-

rierung und Revitalisierung von Feuchtgebieten, Auen, Gewässern und Waldflächen, Maßnah-

men zur Stärkung des Biotopverbundes, sowie die Nachpflanzung, Neuanlage und Sanierung 

von Biotopen der Kulturlandschaft, z. B. Knicks und Steinrücken und die Anlage und Sanierung 

von Gehölzen des Offenlandes.  

 Zudem werden Lebensräume, Lebensstätten von geschützten und/oder gefährdeten wildle-

benden Arten gesichert, wiederhergestellt und entwickelt sowie bestandsunterstützende Maß-

nahmen umgesetzt.  

 

Förderfähig sind:  

 Vorhaben zur naturschutzfachlichen Aufwertung von Biotopflächen durch Entwicklung und flä-

chige Erweiterung (z. B. durch Mähgutübertragung, Gehölzentfernung im Offenland) 

 Managementmaßnahmen zum Erhalt und zur Wiederherstellung von Schutzgebieten, Bioto-

pen und Habitaten (z. B. Entbuschungsmaßnahmen, Biotopsanierung durch Mahd, Pflege-

maßnahmen zur Herstellung lichter Waldstrukturen) 
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 Wiederherstellung, Schaffung und Entwicklung von Lebensräumen sowie Lebensstätten hei-

mischer wildlebender Tier- und Pflanzenarten  

 Naturschutzvorhaben im Wald  

 Vorhaben zur Renaturierung und Revitalisierung von Feuchtgebieten, Auen, Mooren, Gewäs-

sern und Waldflächen  

 Nachpflanzung, Neuanlage und Sanierung von wertvollen Kulturbiotopen, wie z. B Knicks, 

Steinrücken und Streuobstwiesen und die Anlage und Sanierung von Gehölzen des Offenlan-

des  

 Erwerb von Grundstücken, langfristige Pacht, Ablösung bestehender Nutzungsrechte sowie 

damit im Zusammenhang stehende Kosten  

 Aufwendungen im Zusammenhang mit Änderungen der Flächennutzung  

 Erwerb von baulichen Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen (inkl. Leasing), Geräten und Technik 

zur Durchführung oder Nachbereitung naturschutzgerechter Instandsetzungs- oder Pflege-

maßnahmen (z. B. Anschaffung von Biotoppflegetechnik sowie Technik zur insekten-/arten-

schonenden Mahd, Transportgeräte, Technik zur Aufbereitung von Biomasse aus der Land-

schaftspflege, Weidezäune) sowie zur Prävention vor Schäden durch geschützte Arten  

 Begleitende Arbeiten in direktem Zusammenhang mit dem konkreten Einzelvorhaben, z. B.:  

o Planungsarbeiten  

o Projektmanagement  

o Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit  

o Evaluierungen/Studien sowie Datenerhebung, und -pflege  

 Sachleistungen 

Förderausschlüsse 

 Vorhaben, deren Umsetzung aus Gründen der Eingriffskompensation verpflichtend ist 

 Betriebskosten der Verwaltung 

 Investitionen / Fördertatbestände, die als nicht förderfähige Investitionen und Ausgabenkate-

gorien im Allgemeinen Teil Kapitel 4.7.1 GAP-SP aufgelistet sind.  

 Vorhaben mit Gesamtausgaben von unter 5.000 Euro und von über 1 Mio. Euro.  

Zuwendungsemp-

fänger 

Juristische Personen und Personengesellschaften des privaten und öffentlichen Rechts und na-

türliche Personen, die im Naturschutz tätig sind, u.a. Land Rheinland-Pfalz, Landkreise, kreisfreie 

Städte, Gemeinden, Stiftungen, Naturschutzverbände, Naturschutzstationen, Landschaftspflege-

verbände und Träger der Naturparke. 

Art, Umfang und 

Höhe der Zuwen-

dung 

100% der zuwendungsfähigen Ausgaben  

Bedingungen für 

die Förderfähigkeit 

(Fördervorausset-

zungen) 

 Die Investitionen müssen die Voraussetzungen des Art. 73 Abs. 2 der GAP-SP-VO erfüllen.  

 Die Investitionen dürfen nicht auf die Steigerung der land- oder forstwirtschaftliche Erzeugung 

ausgerichtet sein und dürfen nicht zu einer signifikanten Erhöhung des Wertes oder der Wirt-

schaftlichkeit des Betriebes des privaten Begünstigten führen. 

 Positive fachliche Stellungnahme der zuständigen Umweltfachbehörde und Bestätigung, dass 

das Vorhaben im Einklang mit bestehenden Fachplanungen (z.B. Pflege- und Entwicklungs-

plänen, Bewirtschaftungsplänen, Managementplänen, Schutzkonzepten, o.ä.) steht 

 

Förderverpflichtun-

gen 

Bei materiellen Investitionen unter 3.000 Euro (netto) beträgt die Zweckbindungsfrist fünf Jahre und 

bei materiellen Investitionen über 3.000 Euro (netto) zwölf Jahre. Abweichungen sind mit Zustim-

mung der Bewilligungsbehörde möglich. Immaterielle Investitionen unterliegen keiner Zweckbin-

dungsfrist. 

andere Verpflich-

tungen 
Die Publizitätspflichten sind zu beachten.  
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Beschreibung 
Umwelt- und Naturschutzplanungen, Monitoring und Studien im Zusammenhang mit Arten und Le-

bensräumen von gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000) 

Bezug zur GAP-SP-

VO 
Art. 73 und 74 GAP-SP-VO 

Nationale Rechts-

grundlage/ Vor-

schriften 

Mantel-VV GAP-SP in Rheinland-Pfalz 

Ziel(e)  

SO5 Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung natürlicher Res-

sourcen wie Wasser, Böden und Luft, unter anderem durch Verringerung der Abhängigkeit von 

Chemikalien 

SO6 Beitrag zur Eindämmung und Umkehrung des Verlusts an biologischer Vielfalt, Verbesserung 

von Ökosystemleistungen und Erhaltung von Lebensräumen und Landschaften 

Output-/ Ergebnis-

indikator 

O.23 Anzahl unterstützter nicht-produktiver Investitionsvorhaben oder -einheiten außerhalb land-

wirtschaftlicher Betriebe 

R.27 Anzahl der Vorhaben, die in ländlichen Gebieten zu ökologischer Nachhaltigkeit und zur Er-

reichung der Ziele bezüglich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel beitragen  

Handlungsbedarf 

(vgl. SWOT/SÖA) 

F.3 Verbesserung der Datengrundlagen und evidenzbasierte Weiterentwicklung des Biodiversitäts-

schutzes 

F.1 Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Arten im Schutzgebietssystem Natura 2000 

sowie in Schutzgebieten nach BNatSchG 

F.2 Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen und Arten außerhalb von Schutzgebieten 

F.4 Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Biodiversität in der Land- und Forst-

wirtschaft sowie deren Ökosystemleistungen 

F.5 Erhaltung und Entwicklung von geschützten Arten/Artengruppen durch spezielles Management 

Förderzweck / För-

dergegenstand 

 Naturschutz- und Umweltplanungen haben die Erstellung bzw. Fortschreibung von Fachpla-

nungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie Planungen zur Entwicklung der 

Gebietskulisse von Großschutzgebieten einschließlich hierfür erforderlicher Datengrundlagen 

sowie Studien zur Dokumentation von Artvorkommen zum Ziel.  

 Diese Fachplanungen umfassen beispielsweise die Dokumentation des Erhaltungszustandes 

bestimmter Flächen, Artenhilfsprogramme, Bewirtschaftungs-, Pflege- und Entwicklungskon-

zepte für Schutzgegenstände und Schutzgebiete und stehen nicht im Zusammenhang mit in-

vestiven Einzelvorhaben.  

 Hierzu gehören insbesondere die Erarbeitung und/oder die Fortschreibung von Natura 2000-

Bewirtschaftungsplänen, Pflege- und Entwicklungsplänen für sonstige Gebiete mit hohem 

Wert für den Naturschutz sowie projektbezogenen Planungen und Konzepten, Monitoring von 

Tier- und Pflanzenarten der FFH- und Vogelschutzrichtlinien.  

 Als Grundlage für die Planungen, zur Vorbereitung von Maßnahmen sowie zur Effizienzkon-

trolle durchgeführter Maßnahmen wird im Rahmen dieser Teilintervention die Erarbeitung von 

Monitoringkonzepten sowie die Erfassung von Arten, Artvorkommen, Artengesellschaften ein-

schließlich Lebensraumtypen und Habitatqualitäten, Artbestimmungen, die Bewertung von Er-

haltungszuständen, die Feststellung von Beeinträchtigungen, die Ableitung von Zielen und 

Handlungsbedarfen und Maßnahmenempfehlungen, die Konzipierung von Maßnahmen, die 

Dokumentation von Erfassungs- und Bewertungsergebnissen sowie die Erfolgskontrolle und 

Überwachung (Monitoring) unterstützt.  

 Förderfähig ist weiterhin die Vorbereitung von Maßnahmen (Machbarkeitsstudien), insbeson-

dere im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Flächen und die Akzeptanz in der Bevölkerung, die 

Herstellung von Genehmigungsunterlagen und die Vorbereitung von Förderanträgen.  

 In erster Linie wird mit der vorliegenden Teilintervention somit ein Beitrag zur Verbesserung 

von Datengrundlagen und damit zur evidenzbasierten Weiterentwicklung des Biodiversitäts-

schutzes sowie des Ressourcenschutzes geleistet 

 Förderfähig sind Umwelt- und Naturschutzplanungen, Monitorings und Studien, die sich auf 

den Erhalt, die Wiederherstellung und die Verbesserung von Artenvorkommen und Lebens-

raumtypen beziehen, für die Rheinland-Pfalz, im Zusammenhang mit dem Netz Natura 2000 

eine besondere Verantwortung trägt. Darüber hinaus können Umwelt- und Naturschutzplanun-

gen, Monitorings und Studien in Bereichen gefördert werden, die die Obere Naturschutzbe-

hörde als wichtigen Lebensraum für europäisch geschützte Arten identifiziert hat. 

 



[79] 

Förderfähig sind:  

 Erstellung bzw. Fortschreibung von Fachplanungen des Umwelt- und Naturschutzes und der 

Landschaftspflege sowie Planungen zur Entwicklung der Gebietskulisse von Großschutzge-

bieten einschließlich hierfür erforderlicher Datengrundlagen sowie Monitoring von Tier- und 

Pflanzenarten der FFH- und Vogelschutzrichtlinien  

 Monitoringkonzepte, Studien zum Artenschutz und zur Bewahrung natürlicher Ressourcen, zur 

Entwicklung einheitlicher Bewertungsstandards sowie in diesem Zusammenhang umgesetzte 

Tätigkeiten zur Sensibilisierung für Arten und Verbesserung von Habitateigenschaften für 

diese Artvorkommen und im Sinne der Zielsetzung der Teilintervention  

 Aufbau und Unterhaltung eines Überwachungssystems für gefährdete oder geschützte Arten 

und Lebensräume  

 Vorbereitung von Maßnahmen (z. B. Machbarkeitsstudien), insbesondere im Hinblick auf die 

Verfügbarkeit von Flächen und die Akzeptanz in der Bevölkerung sowie die Herstellung von 

Genehmigungsunterlagen und die Vorbereitung von Förderanträgen. 

 Sachleistungen 

Förderausschlüsse 

 Investitionen / Fördertatbestände, die als nicht förderfähige Investitionen und Ausgabenkate-

gorien im Allgemeinen Teil Kapitel 4.7.1 aufgelistet sind  

 Vorhaben mit Gesamtausgaben von unter 3.000 Euro und von über 500.000  Euro. 

Zuwendungsemp-

fänger 

Juristische Personen und Personengesellschaften des privaten und öffentlichen Rechts und na-

türliche Personen, die im Naturschutz tätig sind, u.a. Land Rheinland-Pfalz, Landkreise, kreisfreie 

Städte, Gemeinden, Stiftungen, Naturschutzverbände, Naturschutzstationen, Landschaftspflege-

verbände und Träger der Naturparke. 

Art, Umfang und 

Höhe der Zuwen-

dung 

100% der zuwendungsfähigen Ausgaben  

Bedingungen für 

die Förderfähigkeit 

(Fördervorausset-

zungen) 

 Die Investitionen müssen die Voraussetzungen des Art. 73 Abs. 2 der GAP-SP-VO erfüllen. 

 Positive fachliche Stellungnahme der zuständigen Umweltfachbehörde 

 

Förderverpflichtun-

gen 

Bei materiellen Investitionen unter 3.000 Euro (netto) beträgt die Zweckbindungsfrist fünf Jahre und 

bei materiellen Investitionen über 3.000 Euro (netto) zwölf Jahre. Abweichungen sind mit Zustim-

mung der Bewilligungsbehörde möglich. Immaterielle Investitionen unterliegen keiner Zweckbin-

dungsfrist. 

andere Verpflich-

tungen 
Die Publizitätspflichten sind zu beachten. 

 

Beschreibung 
Investive Vorhaben und damit verbundene Aktionen in die umwelt- und naturschutzbezogene Öf-

fentlichkeitsarbeit einschließlich deren Konzeption  

Bezug zur GAP-SP-

VO 
Art. 73 und 74 GAP-SP-VO 

Nationale Rechts-

grundlage/ Vor-

schriften 

Mantel-VV GAP-SP in Rheinland-Pfalz 

Ziel(e)  

SO5 Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung natürlicher Res-

sourcen wie Wasser, Böden und Luft, unter anderem durch Verringerung der Abhängigkeit von 

Chemikalien 
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SO6 Beitrag zur Eindämmung und Umkehrung des Verlusts an biologischer Vielfalt, Verbesserung 

von Ökosystemleistungen und Erhaltung von Lebensräumen und Landschaften 

Output-/ Ergebnis-

indikator 

O.23 Anzahl unterstützter nicht-produktiver Investitionsvorhaben oder -einheiten außerhalb land-

wirtschaftlicher Betriebe 

R.27 Anzahl der Vorhaben, die in ländlichen Gebieten zu ökologischer Nachhaltigkeit und zur Er-

reichung der Ziele bezüglich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel beitragen   

Handlungsbedarf 

(vgl. SWOT/SÖA) 

F.1 Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Arten im Schutzgebietssystem Natura 2000 

sowie in Schutzgebieten nach BNatSchG 

F.2 Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen und Arten außerhalb von Schutzgebieten 

F.3 Verbesserung der Datengrundlagen und evidenzbasierte Weiterentwicklung des Biodiversitäts-

schutzes 

F.4 Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Biodiversität in der Land- und Forst-

wirtschaft sowie deren Ökosystemleistungen 

F.5 Erhaltung und Entwicklung von geschützten Arten/ Artengruppen durch spezielles Management 

Förderzweck / För-

dergegenstand 

 Umwelt- und naturschutzbezogene Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit umfasst sämtliche For-

men von Investitionen und damit verbundenen Aktionen mit dem Ziel der Sensibilisierung für 

die Anliegen und Erfordernisse des Umwelt- und Naturschutzes und der Erhaltung von Kultur-

landschaften. Dies umfasst u. a. Anlagen der Besucherlenkung und Besucherinformation (z. 

B. Lehrpfade, Beobachtungseinrichtungen, Informationstafeln, Einrichtung, Neu-, Um- und 

Ausbau von Informationszentren). Hierzu zählen auch die Errichtung und Unterhaltung von 

Kontaktstellen und Kontaktbüros zur Unterrichtung und Aufklärung der Öffentlichkeit (z. B. Na-

tura 2000-Netzwerke) einschließlich Ausstellungen und Bauvorhaben zur Herstellung von Ein-

richtungen der Umweltbildung.  

 

Förderfähig sind:  

 Investive Vorhaben und damit verbundene Aktionen in die umwelt- und naturschutzbezogene 

Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit einschließlich deren Konzeption wie z. B.:  

o Neu-, Um- und Ausbau, Ausstattung sowie Unterhaltung von Informationszentren, 

Ausstellungen Kontaktstellen, Kontaktbüros sowie Anlagen der Besucherlenkung und 

Besucherinformation (z. B. Lehrpfade, Beobachtungseinrichtungen)  

o Einrichtung von einfachen Feldstationen zu Lehr- und Bildungszwecken über gefähr-

dete Arten und Lebensraumtypen.  

o vorbereitende Bedarfsanalysen und Planungsgrundlagen  

o Grunderwerb, langfristige Pacht  

o Sachleistungen  

 Mit der Investition verbundene Aktionen z. B.:  

o Erarbeitung und Publikation von Informationsmaterialien zum Schutz der Biodiversi-

tät,  

o Erstellung von Informationsmaterialien mit unmittelbarem Bezug zu örtlichen 

Schutzobjekten für die Flächenbewirtschafter, Besucher und Pfleger, wie zum Bei-

spiel Naturschutzpläne für landwirtschaftliche Unternehmen  

o Seminare, Fachtagungen und öffentliche Veranstaltungen  

o Evaluierungen/Studien sowie Datenerhebung, und -pflege  

o Projektmanagement.  

Förderausschlüsse 

 Investitionen / Fördertatbestände, die als nicht förderfähige Investitionen und Ausgabenkate-

gorien im Allgemeinen Teil Kapitel 4.7.1 GAP-SP aufgelistet sind. 

 Vorhaben mit Gesamtausgaben von unter 5.000 Euro und von über 500.000  Euro. 

Zuwendungsemp-

fänger 

Juristische Personen und Personengesellschaften des privaten und öffentlichen Rechts und na-

türliche Personen, die im Naturschutz tätig sind, u.a. Land Rheinland- Pfalz, Landkreise, kreis-

freie Städte, Gemeinden, Stiftungen Naturschutzverbände, Naturschutzstationen, Landschafts-

pflegeverbände und Träger der Naturparke. 

Art, Umfang und 

Höhe der Zuwen-

dung 

100% der zuwendungsfähigen Ausgaben  
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Bedingungen für 

die Förderfähigkeit 

(Fördervorausset-

zungen) 

 Die Investitionen müssen die Voraussetzungen des Art. 73 Abs. 2 der GAP-SP-VO erfüllen.  

 Positive fachliche Stellungnahme der zuständigen Umweltfachbehörde und Bestätigung, dass 

das Vorhaben im Einklang mit bestehenden Fachplanungen (z.B. Pflege- und Entwicklungs-

plänen, Bewirtschaftungsplänen, Managementplänen, Schutzkonzepten, o.ä.) steht. 

 

Förderverpflichtun-

gen 

 Über die ergriffenen Maßnahmen sind entsprechend der Vorgaben der Regionalen Verwal-

tungsbehörde Berichte anzufertigen. 

 Bei materielle Investitionen unter 3.000 Euro (netto) beträgt die Zweckbindungsfrist fünf Jahre 

und bei materiellen Investitionen über 3.000 Euro (netto) zwölf Jahre. Abweichungen sind mit 

Zustimmung der Bewilligungsbehörde möglich. Immaterielle Investitionen unter-liegen keiner 

Zweckbindungsfrist. 

andere Verpflich-

tungen 
Die Publizitätspflichten sind zu beachten. 

 

18 EL-0410 Investitionen in die integrierte ländliche Entwicklung  

Beschreibung 
Verbesserung der Infrastruktur und Daseinsvorsorge in ländlichen Gebieten einschließlich ländli-

cher Straßen und Webe sowie touristischer Einrichtungen - Radwegebau 

Bezug zur GAP-SP-

VO 
Art. 73 GAP-SP-VO 

Nationale Rechts-

grundlage/ Vor-

schriften 

Mantel-VV GAP-SP in RLP 

Ziel(e)  

S08 Förderung von Beschäftigung, Wachstum, der Gleichstellung der Geschlechter, einschließ-

lich der Beteiligung von Frauen an der Landwirtschaft, sozialer Inklusion sowie der lokalen Ent-

wicklung in ländlichen Gebieten, einschließlich kreislauforientierter Bioökonomie und nachhaltiger 

Forstwirtschaft 

Output-/ Ergebnis-

indikator 

O.22 Anzahl unterstützter Infrastrukturinvestitionsvorhaben oder -einheiten 

R.37 Neue Arbeitsplätze in geförderten GAP-Projekten  

R.41 Anteil der ländlichen Bevölkerung, der aufgrund der GAP-Unterstützung besseren Zugang zu 

Dienstleistungen und Infrastruktur hat 

Handlungsbedarf 

(vgl. SWOT/SÖA) 

H.1 Innovative, generationenübergreifende und interkommunale Ansätze zum Umgang mit den 

Problemen der ländlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung 

und sich daraus ergebenden Herausforderungen 

H.3 Sicherung oder Verbesserung der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen durch angemessene 

lokale Infrastrukturen und Versorgungseinrichtungen für die Bevölkerung 

H.8 Steigerung der Kooperations- und Innovationskultur im Tourismus und qualitative Verbesse-

rung der touristischen Infrastruktur 

Förderzweck / För-

dergegenstand 

 Zu fördernde Vorhaben sollen im Rahmen von Förderaufrufen der Regionalen Verwaltungs-

behörde aktiviert werden. Dort werden die Verfahrensvorschriften (u.a. Fristen) festgelegt. Mit 

der Förderung von Investitionen in kleine Infrastrukturen wie Radwege/Pendlerroute in ländli-

chen Räumen sollen diese beispielhaft entwickelt werden und die Lebensqualität für die Be-

völkerung in ländlichen Räumen verbessert werden.  

 So kann bspw. durch den Ausbau von Radwegen einschließlich der notwendigen Begleitinfra-

strukturen die Möglichkeit für Pendler im Sinne einer grünen Mobilität verbessert werden, das 

Fahrrad als Transportmittel zur Fahrt zum Arbeitsplatz zu nutzen.  

 

 


